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§ 102 StVG Sicherung der Ordnung in
der Anstalt
 StVG - Strafvollzugsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 14.03.2025

1. (1)Es ist darüber zu wachen, daß sich die Strafgefangenen so verhalten, wie es in diesem Bundesgesetze und den

darauf gegründeten Vorschriften und Verfügungen allgemein oder im Einzelfall angeordnet ist. Insbesondere ist

angemessene Vorsorge dafür zu treffen, daß sowohl die Begehung strafbarer Handlungen durch Strafgefangene

als auch die Begehung strafbarer Handlungen an Strafgefangenen hintangehalten werden.

2. (2)Die Strafgefangenen sind auch in der Freizeit und Ruhezeit in den ihnen zum Aufenthalt zugewiesenen Räumen

unvermutet zu beobachten oder aufzusuchen. Zu diesem Zweck können diese Räume auch während der

Nachtruhe vorübergehend beleuchtet werden. Die Strafgefangenen, ihre Sachen und die von ihnen benutzten

Räume sind von Zeit zu Zeit zu durchsuchen. Durchsuchungen sind möglichst schonend,

Personsdurchsuchungen von Bediensteten des Geschlechts des Strafgefangenen durchzuführen. § 101 Abs. 5

letzter Satz gilt entsprechend. Die mit einer Entblößung verbundene körperliche Durchsuchung ist in Anwesenheit

zweier Bediensteter des Geschlechtes des Strafgefangenen und in Abwesenheit von Mitgefangenen und

Personen des anderen Geschlechtes durchzuführen.

3. (3)Anstaltsschlüssel, Waffen, Munition und andere Sicherungsmittel sowie Dienstbekleidungsstücke, die nicht

ausgegeben sind oder gebraucht werden, sind unter sicherem Verschluß zu halten.

4. (4)Arbeitsgeräte, Werkstoffe und andere Gegenstände, die die Sicherheit gefährden können, sind sicher zu

verwahren und dürfen Strafgefangenen nur unter Aufsicht und nicht länger als nötig überlassen werden.

5. (5)Der Verlust eines der in den Abs. 3 und 4 genannten Gegenstände ist unverzüglich zu melden.

In Kraft seit 01.01.1997 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/stvg/paragraf/101
file:///

	§ 102 StVG Sicherung der Ordnung in der Anstalt
	StVG - Strafvollzugsgesetz


